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(57) Die vorliegende Erfindung ist gerichtet auf eine
Schichtenanordnung zur Herstellung eines Wertdoku-
ments mit sowohl einem Personalisierungsmerkmal als
auch einem Sicherheitsmerkmal, welche bevorzugt flu-
oreszierend sind. Die vorliegende Erfindung ist ferner ge-
richtet auf ein Wertdokument, aufweisend die Schichten-
anordnung sowie auf ein Verfahren zur Herstellung eines

Wertdokuments bzw. der vorgeschlagenen Schichtena-
nordnung. Ferner wird eine entsprechend eingerichtete
Vorrichtung vorgeschlagen sowie ein Computerpro-
grammprodukt mit Steuerbefehlen, welche die vorge-
schlagene Vorrichtung betreiben bzw. das vorgeschla-
gene Verfahren ausführen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung ist gerichtet auf eine
Schichtenanordnung zur Herstellung eines Wertdoku-
ments mit sowohl einem Personalisierungsmerkmal als
auch einem Sicherheitsmerkmal, welche bevorzugt flu-
oreszierend sind. Die vorliegende Erfindung ist ferner ge-
richtet auf ein Wertdokument, aufweisend die Schichten-
anordnung sowie auf ein Verfahren zur Herstellung eines
Wertdokuments bzw. der vorgeschlagenen Schichtena-
nordnung. Ferner wird eine entsprechend eingerichtete
Vorrichtung vorgeschlagen sowie ein Computerpro-
grammprodukt mit Steuerbefehlen, welche die vorge-
schlagene Vorrichtung betreiben bzw. das vorgeschla-
gene Verfahren ausführen.
[0002] WO 2013/183 000 A1 zeigt eine Anordnung,
welche mittels eines Lasers markiert wird.
[0003] US 7,187,396 B2 zeigt ein Verfahren zum La-
sermarkieren eines Artikels, der bezüglich der Einbrin-
gung der Lasermarkierung ein Additiv aufweist.
[0004] Generell sind aus dem Stand der Technik Si-
cherheitsmerkmale von Wertdokumenten bekannt, die
ein fluoreszierendes Merkmal aufweisen, welches bei-
spielsweise unter einem Prüfgerät bzw. einer Prüflampe
ein gewisses optisches Verhalten zeigt. So ist es bei-
spielsweise bekannt, bestimmte Wertdokumente mit ei-
nem fluoreszierenden Merkmal bereitzustellen, welches
von einem Empfänger mit einer entsprechenden Lampe
auf seine Echtheit verifiziert werden kann. Hierzu sind
bestimmte Schichtenmodelle bekannt, welche beispiels-
weise zur Herstellung einer Banknote, einer Reisepass-
seite oder einer Smartcard verwendet werden.
Hierbei ist besonders vorteilhaft, mehrere Sicherheits-
merkmale bzw. Personalisierungsmerkmale zu kombi-
nieren, derart, dass ein möglichst fälschungssicheres
Wertdokument resultiert. In solchen Schichtenmodellen
werden sogenannte UV-Blocker eingesetzt, also Kunst-
stoffschichten, welche bezüglich einem bestimmten Be-
reich einer Wellenlänge nicht durchlässig sind, vorwie-
gend also ultraviolettem Licht. Somit ist es also bekannt,
ein Schichtenmodell bereitzustellen, welches eine fluo-
reszierende Kunststoffschicht aufweist, welche mit ei-
nem UV-Blocker bzw. einer UV-hemmenden Schicht
überdeckt ist.
[0005] Bei einer Kombination mehrerer solcher Sicher-
heitsmerkmalen bzw. Personalisierungsmerkmalen ist
es jedoch gemäß dem Stand der Technik ein Problem,
dass solche fluoreszierenden Kunststoffschichten typi-
scherweise nicht kombiniert werden können, da eine ers-
te undurchlässige Schicht alle weiteren, darunterliegen-
den fluoreszierenden Kunststoffschichten verdecken
würde, derart, dass jeweils ggf. nur die oberste fluores-
zierende Kunststoffschicht sichtbar ist. So ist es gemäß
dem Stand der Technik möglich, Aussparungen in eine
solche undurchlässige Kunststoffschicht derart einzu-
bringen, dass die darunterliegende fluoreszierende
Kunststoffschicht sichtbar wird. Dies bezieht sich jedoch
lediglich auf die direkt darunterliegende fluoreszierende

Kunststoffschicht wobei weitere fluoreszierende Kunst-
stoffschichten jedoch verdeckt werden.
[0006] Somit ist es gemäß dem Stand der Technik
nicht machbar bzw. nur mit hohem technischen Aufwand
machbar, dass fluoreszierende Sicherheitsmerkmale
und fluoreszierende Personalisierungsmerkmale kombi-
niert werden können. Dies ist deshalb der Fall, da ein
zusätzliches fluoreszierendes Sicherheitsmerkmal nicht
sichtbar wäre, da der UV-Blocker keine UV-Strahlung
durchlässt.
[0007] Es ist somit eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Schichtenanordnung zur Herstellung eines
Wertdokuments vorzuschlagen, wobei sowohl Persona-
lisierungsmerkmale als auch Sicherheitsmerkmale der-
art kombiniert werden können, dass beide von außerhalb
eines Wertdokuments sichtbar sind. Sichtbar bezieht
sich hierbei auf eine optische Sichtbarkeit, die beispiels-
weise dadurch geschaffen wird, dass entsprechende flu-
oreszierende Personalisierungsmerkmale bzw. Sicher-
heitsmerkmale mit einer entsprechenden Lichtquelle an-
geregt werden und dann entsprechend Licht remittieren.
Die vorliegende Aufgabe ist ferner gerichtet auf die Be-
reitstellung eines Wertdokuments, aufweisend die vor-
geschlagene Schichtenanordnung. Ferner soll ein Ver-
fahren zur Herstellung der Schichtenanordnung vorge-
schlagen werden bzw. eine entsprechend eingerichtete
Vorrichtung. Ferner soll ein Computerprogrammprodukt
geschaffen werden, mit Steuerbefehlen, welche das vor-
geschlagene Verfahren ausführen bzw. die vorgeschla-
gene Vorrichtung betreiben.
[0008] Demgemäß wird eine Schichtenanordnung zur
Herstellung eines Wertdokuments vorgeschlagen, mit
sowohl einem Personalisierungsmerkmal als auch ei-
nem Sicherheitsmerkmal, welche optisch von außerhalb
des Wertdokuments anregbar sind, aufweisend mindes-
tens eine erste Schicht zur Aufnahme des Personalisie-
rungsmerkmals, welche einen ersten Bereich aufweist,
der bezüglich einem Wellenlängenbereich einer elektro-
magnetischen Strahlung durchlässig ist, und einem zwei-
ten Bereich, der bezüglich dem Wellenlängenbereich der
elektromagnetischen Strahlung durchlässig ist, sowie ei-
ne zweite Schicht, welche von der mindestens einen ers-
ten Schicht beschichtet ist, wobei an dem durchlässigen
Bereich der mindestens einen ersten Schicht ein Sicher-
heitsmerkmal in der zweiten Schicht angeordnet ist, wel-
ches in dem Wellenlängenbereich der elektromagneti-
schen Strahlung anregbar ist.
[0009] Bei der elektromagnetischen Strahlung handelt
es sich bevorzugt um Ultraviolettstrahlung. Bei einem An-
regen eines Personalisierungsmerkmals sowie eines Si-
cherheitsmerkmals handelt es sich um ein Belichten des
zugrundeliegenden Materials, welches das Personalisie-
rungsmerkmal bzw. das Sicherheitsmerkmal ausformt.
Hierauf wird ein Licht emittiert, welches beispielsweise
von einem menschlichen Auge wahrnehmbar ist. Im Fol-
genden wird stets von UV-Strahlung ausgegangen bzw.
einem fluoreszierenden Material, wobei der Fachmann
jedoch auch weitere Wellenbereiche kennt, in denen die
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erfindungsgemäßen Merkmale besonders bevorzugt
Einsatz finden können. Somit ist also ein Wellenlängen-
bereich einer elektromagnetischen Strahlung im Kontext
der vorliegenden Erfindung als ein Wellenlängenbereich
einer Ultraviolettstrahlung zu verstehen. Hierbei erkennt
der Fachmann entsprechende Arten von UV-Blockern,
welche es eben auch ermöglichen, dass eine entspre-
chende Schicht undurchlässig für eine solche Strahlung
ausgestaltet werden kann. Beispiele für solche UV-Blo-
cker sind organische UV-Absorber sowie anorganische
UV-Absorber.
[0010] Die vorgeschlagene Schichtenanordnung kann
derart hergestellt werden, dass eine erste Schicht und
eine zweite Schicht bzw. diverse weitere Schichten auf-
einandergelegt werden und sodann laminiert werden.
Somit handelt es sich also beispielsweise bei einem Be-
schichten um ein Heißlaminieren bzw. Heißverpressen
diverser Schichten derart, dass die erfindungsgemäße
Schichtenanordnung entsteht. In weiteren Anwendungs-
szenarien kann es auch möglich sein, die entsprechen-
den Schichten zu coextrudieren und derart zu verbinden,
dass eine Schichtenanordnung entsteht, die Schichten
aufweist, welche untrennbar miteinander verschmolzen
sind.
[0011] Bei einem Wertdokument kann es sich gemäß
der vorliegenden Erfindung um eine Smartcard bzw. eine
Chipkarte handeln, eine Passseite oder um eine Bank-
note. Hierbei erkennt der Fachmann, dass weitere For-
mate vorliegen können, wie jegliche Art von Autorisie-
rungsmitteln. Bevorzugt findet die vorliegende Erfindung
bei einer Smartcard Einsatz, welche eine Schichtenan-
ordnung aufweist, welche allein den Kartenkörper aus-
formt oder mittels Auflaminierens weiterer Schichten den
Kartenkörper ausformt.
[0012] Erfindungsgemäß wird also das Problem über-
wunden, dass eine Overlayschicht typischerweise im In-
neren eine fluoreszierende Kunststoffschicht für die La-
serpersonalisierung aufweist und auf ihrer Außenseite je
eine Kunststoffschicht mit UV-Blockern aufweist. Damit
ist zwar eine Personalisierung mittels Lasers möglich,
aber unter der Overlayschicht angeordnete fluoreszie-
rende Sicherheitsmerkmale werden von außen nicht
sichtbar, da die UV-Blocker kein UV-Licht durchlassen.
Erfindungsgemäß wird also eine Kunststoffschicht vor-
geschlagen, die in einem ersten Bereich keinen UV-Blo-
cker und in einem zweiten Bereich im Inneren eine fluo-
reszierende Kunststoffschicht für die Laserpersonalisie-
rung aufweist und auf ihren Außenseiten jeweils Kunst-
stoffschichten mit UV-Blockem aufweist.
[0013] Erfindungsgemäß stellt sich u. a. der Vorteil ein,
dass das fluoreszierende Sicherheitsmerkmal unter dem
Overlay von außen sichtbar ist, die Laserpersonalisie-
rung der Kunststoffschicht mit UV-Blockern möglich ist
und für die Personalisierung mit UV-Laser keine Additive
im Kunststoff nötig sind. Ferner stellt sich der Vorteil ein,
dass mehrere Personalisierungsmerkmale bzw. Sicher-
heitsmerkmale derart kombiniert werden, dass beide aus
einem fluoreszierenden Material bereitgestellt werden

können, und somit kein erstes Merkmal von einem UV-
Blocker eines zweiten Merkmals verdeckt wird.
[0014] Bei einem sogenannten UV-Laser handelt es
sich um einen Laser, der geeignet ist, die Schicht mit
dem UV-Blocker zu entfernen. Insbesondere wird erfin-
dungsgemäß die Ultraviolettstrahlung verwendet, um die
Sicherheitsmerkmale bzw. Personalisierungsmerkmale
anzuregen. Hierzu kann generell jede Ultraviolettstrah-
lungsquelle verwendet werden.
[0015] Erfindungsgemäß wird mindestens eine erste
Schicht zur Aufnahme des Personalisierungsmerkmals
bereitgestellt, welche einen ersten Bereich aufweist, der
bezüglich ultravioletter Strahlung durchlässig ist. Somit
ist es möglich, unter dieser ersten Schicht bzw. an dieser
ersten Schicht eine zweite Schicht anzuordnen, die
ebenfalls ein Merkmal aufweist, beispielsweise ein Si-
cherheitsmerkmal, ohne dass hierbei die erste Schicht
die zweite Schicht verdecken würde. So ist es typischer-
weise vorteilhaft, die erste Schicht derart auszugestal-
ten, dass diese UV-Blockerschichten aufweist, also
Schichten, die UV-Licht zumindest hemmen und somit
in diese eine erste Schicht ein Personalisierungsmerk-
mal einzubringen, welches mittels eines fluoreszieren-
den Materials gebildet wird.
[0016] Ferner kann unter bzw. an einem zweiten Be-
reich der ersten Schicht die zweite Schicht angeordnet
werden, wobei diese zweite Schicht an der Stelle, an der
die erste Schicht undurchlässig ist, kein Sicherheits-
merkmal angeordnet ist. Somit ist es also möglich, in der
ersten Schicht fluoreszierende Merkmale anzuordnen
und diese Merkmale in dem undurchlässigen Bereich der
ersten Schicht anzuordnen. Somit ist es also möglich,
beispielsweise mittels eines Lasers diesen Bereich der
ersten Schicht derart abzutragen, dass der UV-Blocker
der ersten Schicht derart entfernt wird, dass das fluores-
zierende Personalisierungsmerkmal zum Vorschein
kommt. Darunter kann eine zweite Schicht angeordnet
werden, wobei die erste Schicht mittels ihres durchläs-
sigen Bereichs sozusagen ein Blickfenster auf das Si-
cherheitsmerkmal der zweiten Schicht ermöglicht. Somit
wird also derjenige Bereich der zweiten Schicht, in dem
das Sicherheitsmerkmal angeordnet ist, nicht durch die
erste Schicht, beispielsweise durch UV-Blocker der ers-
ten Schicht, verdeckt.
[0017] Somit wird also ein Schichtenaufbau geschaf-
fen, der vorsieht, dass sowohl in der ersten Schicht ein
Personalisierungsmerkmal geschaffen werden kann,
welches fluoreszieren ist, und in der zweiten Schicht
ebenfalls ein Sicherheitsmerkmal angeordnet werden
kann, welches fluoreszieren ist. Aufgrund der geschick-
ten Anordnung der durchlässigen Bereiche und der un-
durchlässigen Bereiche ist es also möglich, sowohl das
Merkmal der ersten Schicht als auch das Merkmal der
zweiten Schicht bei einer Draufsicht in angeregtem Zu-
stand zu erkennen. Somit blickt also der Betrachter auf
die erste Schicht und nimmt das fluoreszierende Perso-
nalisierungsmerkmal wahr und kann mittels des durch-
lässigen Bereichs auch das Sicherheitsmerkmal der

3 4 



EP 3 418 067 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zweiten Schicht erkennen. Somit wird also der gleiche
Wellenlängenbereich der elektromagnetischen Strah-
lung auf das Wertdokument bzw. die Schichtenanord-
nung aufgebracht, und somit sind beide Merkmale, näm-
lich das Personalisierungsmerkmal und das Sicherheits-
merkmal, gleichzeitig zu erkennen.
[0018] Somit wird also erfindungsgemäß der Nachteil
überwunden, dass ein UV-Blocker der mindestens einen
ersten Schicht das Sicherheitsmerkmal der zweiten
Schicht stört.
[0019] Das Personalisierungsmerkmal und das Si-
cherheitsmerkmal ist jeweils derart zu interpretieren,
dass jeweils ein Merkmal aus einem fluoreszierenden
Material geschaffen wird. Das Personalisierungsmerk-
mal kann deshalb als ein Personalisierungsmerkmal be-
schrieben werden, da es beispielsweise mittels eines La-
sers in die erste Schicht derart eingebracht wird, dass
eine Schichtenanordnung der ersten Schicht derart ab-
geändert wird, dass ein UV-Blocker auf einer fluoreszie-
renden Schicht entfernt wird. Somit wird also das Perso-
nalisierungsmerkmal in die erste Schicht eingelasert.
Das Sicherheitsmerkmal der zweiten Schicht kann bei-
spielsweise schematisch ein Photo eines Ausweisbesit-
zers darstellen und generell der Verifizierung dienen.
[0020] Hierbei können Begrifflichkeiten der Personali-
sierungsmerkmale bzw. Sicherheitsmerkmale gegenein-
ander ausgetauscht werden, da auch mittels der Perso-
nalisierung ein Sicherheitsmerkmal geschaffen wird.
Ferner ist ein Sicherheitsmerkmal stets auch ein indivi-
duelles Merkmal und kann somit als Personalisierungs-
merkmal verstanden werden. Beide Merkmale haben ge-
meinsam, dass sie mittels eines fluoreszierenden Mate-
rials geschaffen werden, welches mittels einer Ultravio-
lett-Strahlenquelle anregbar ist. Somit werden also zwei
Merkmale geschaffen, welche in unterschiedlichen
Schichten versetzt angeordnet werden. Somit ist in einer
Draufsicht jedes der beiden Merkmale erkennbar, und
es wird der Nachteil überwunden, dass ein Merkmal das
andere Merkmal überdecken könnte. Dies wäre generell
deshalb zu befürchten, dass entsprechende fluoreszie-
renden Merkmale anhand von UV-Blockern implemen-
tiert werden. Ein solcher UV-Blocker kann beispielsweise
für einen undurchlässigen Bereich verwendet werden,
wobei jedoch für das jeweils andere Merkmal ein durch-
sichtiger Bereich bzw. durchlässiger Bereich bestehen
bleibt.
[0021] Generell kann die zweite Schicht als eine Kern-
schicht bezeichnet werden, welche das Sicherheitsmerk-
mal aufweist. Hierbei ist es möglich, nicht nur eine erste
Schicht vorzusehen, sondern beispielsweise zwei
Schichten vom ersten Typ, nämlich derart, dass eine ers-
te Schicht des ersten Typs oberhalb der zweiten Schicht
angeordnet wird und eine zweite Schicht des ersten Typs
unterhalb der zweiten Schicht angeordnet wird. Somit ist
also die zweite Schicht eingebettet in zwei Schichten des
jeweils ersten Typs. Generell ist es erfindungsgemäß
vorgesehen, eine Vielzahl von Schichten vorzusehen,
wobei lediglich darauf zu achten ist, dass das entspre-

chende Sicherheitsmerkmal der zweiten Schicht stets er-
kennbar ist. Somit können auch mehrere erste Schichten
angeordnet werden, deren durchlässige Bereiche derart
im Register angeordnet werden, dass ein durchlässiges
Sichtfenster derart entsteht, dass das Sicherheitsmerk-
mal der zweiten Schicht stets anregbar und somit sicht-
bar bleibt.
[0022] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung weist die mindestens eine erste Schicht eine Teil-
schicht auf, welche in dem Wellenlängenbereich der
elektromagnetischen Strahlung anregbar ist. Dies hat
den Vorteil, dass in der ersten Schicht besonders vorteil-
haft ein fluoreszierendes Merkmal, beispielsweise ein
Personalisierungsmerkmal eingebracht werden kann,
und dass es somit also tatsächlich möglich ist, beide
Merkmale zu kombinieren, also ein Sicherheitsmerkmal
und ein Personalisierungsmerkmal, welche aufgrund der
unterschiedlich ausgeformten Bereiche der ersten
Schicht nicht zu einem gegenseitigen Verdecken führen.
Hierbei ist eine Teilschicht vorgesehen, die es ermög-
licht, dass sich diese Teilschicht entlang ihrer Längsach-
se beschränkt in die erste Schicht einfügt, oder aber dass
darunter oder darüber weitere Teilschichten angeordnet
werden können. Somit kann eine Teilschicht mit weiteren
Teilschichten derart zusammenwirken, dass die erste
Schicht bereitgestellt wird. Somit wäre bildlich gespro-
chen die Teilschicht in einem Querschnitt durch die
Schichtenanordnung genauso lang wie die erste Schicht.
Additiv oder alternativ ist es auch möglich, dass die Teil-
schicht sich nicht über den ganzen Bereich der ersten
Schicht erstreckt, sondern somit nur einen Teil der ersten
Schicht abdeckt. Somit kann also eine Teilschicht sowohl
in der Dicke als auch in der Breite begrenzt werden. Somit
ist es also dem Fachmann möglich, jegliche Formate von
Personalisierungsmerkmalen in die erste Schicht einzu-
bringen.
[0023] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung weist die mindestens eine erste Schicht
eine weitere undurchlässige Schicht auf. Dies hat den
Vorteil, dass die vorbeschriebene Teilschicht aus einem
fluoreszierenden Material geformt werden kann und hier-
auf eine undurchlässige Schicht angeordnet werden
kann. Somit kann man also die undurchlässige Schicht
zumindest teilweise derart beseitigen, dass die fluores-
zierende Teilschicht hindurchscheint bzw. sichtbar wird.
Somit kann also die undurchlässige Schicht als ein UV-
Blocker vorliegen, der die Teilschicht von beiden Seiten
abdeckt. In diese undurchlässige Schicht kann dann ein
Muster eingraviert werden, derart, dass unterhalb der
Gravur die fluoreszierende Teilschicht zum Vorschein
kommt. Auf diese Weise kann das Personalisierungs-
merkmal besonders vorteilhaft geschaffen werden.
[0024] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist die weitere undurchlässige Schicht auf
die mindestens eine erste Schicht aufgedruckt. Dies hat
den Vorteil, dass die undurchlässige Schicht besonders
einfach bereitgestellt werden kann und auf der Schicht
aus fluoreszierendem Material aufgebracht werden
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kann. Hierbei entsteht ggf. ein technischer Effekt, dass
die entsprechende aufgedruckte Schicht mittels eines
außenliegenden Drucks bezüglich des Wertdokuments
vorliegen kann. Zum Aufbringen der undurchlässigen
Schicht ist beispielsweise ein Siebdruck geeignet. Ferner
ist die Gestaltung der undurchlässigen Schicht, also der
UV-Blocker-Abdeckung, zusätzlich variabel bezüglich
der Personalisierung. Hierbei kann die gedruckte Schicht
in beliebigem Muster aufgedruckt werden und im Nach-
hinein mittels eines Lasers personalisiert werden.
[0025] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ergeben die mindestens eine Schicht und
die weitere undurchlässige Schicht eine im Wesentlichen
ebene Schicht. Dies hat den Vorteil, dass nicht der Nach-
teil der aufgedruckten Schicht entsteht, dass die Schicht
uneben ist und somit abgerieben werden kann, sondern
vielmehr können die erste Schicht und die undurchlässi-
ge Schicht eben angeordnet werden, d. h. also im We-
sentlichen glatt und gleichmäßig. Der Fachmann erkennt
hierbei, dass es herstellungsspezifisch Abweichungen
geben kann, und dass die entstehende Schicht im We-
sentlichen eben ist. Somit ist das Merkmal "im Wesent-
lichen" optional und bezieht sich lediglich auf mögliche
Herstellungstoleranzen. Eine ebene Schicht kann bei-
spielsweise dann als eben gelten, falls der Benutzer des
Wertdokuments haptisch keine Unebenheit erkennt.
[0026] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung weist die mindestens eine Schicht das
Personalisierungsmerkmal in Form einer Lasergravur
auf. Dies hat den Vorteil, dass mittels eines technisch
einfachen und bekannten Verfahrens die erste Schicht
derart angepasst werden kann, dass ein Personalisie-
rungsmerkmal dadurch entsteht, dass eine Lasergravur
in die erste Schicht derart eingebracht wird, dass die
zweite Schicht und somit das Sicherheitsmerkmal von
der Lasergravur verschont wird. Somit wird also ein Per-
sonalisierungsmerkmal geschaffen, ohne hier das ent-
sprechende Sicherheitsmerkmal zu beeinträchtigen.
[0027] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung entfernt die Lasergravur die mindestens
eine erste Schicht derart, dass ein sich darunter befind-
liches anregbares Material in Form eines Musters der
Lasergravur freigelegt ist. Dies hat den Vorteil, dass bei-
spielsweise ein UV-Blocker der ersten Schicht muster-
förmig abgetragen werden kann, so dass die fluoreszie-
rende erste Schicht durchscheint und somit das Muster
erkennbar wird. Gemäß der vorliegenden Erfindung ist
das Merkmal eines anregbaren Material, welches sich
darunter befindet, derart zu verstehen, dass die erste
Schicht auf der zweiten Schicht angeordnet ist, also eine
Beschichtung darstellt, welche derart entfernt wird, dass
in einer Draufschau auf die erste Schicht die darunter-
liegende zweite Schicht zumindest teilweise sichtbar
wird.
[0028] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung liegt die elektromagnetische Strahlung als
eine Ultraviolettstrahlung vor. Dies hat den Vorteil, dass
das Personalisierungsmerkmal nicht unmittelbar zu er-

kennen ist, sondern vielmehr bedarf es erst einer Ultra-
violett-Strahlungsquelle, die die entsprechenden Merk-
male, also das Personalisierungsmerkmal und das Si-
cherheitsmerkmal, anregt, damit optisch ein Leuchten
derart entsteht, dass die beiden Merkmale erkennbar
werden.
[0029] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung sind sowohl das Personalisierungsmerk-
mal als auch das Sicherheitsmerkmal mittels eines fluo-
reszierenden Materials gebildet. Dies hat den Vorteil,
dass mittels einer einzigen Ultraviolett-Strahlungsquelle
beide Merkmale angeregt werden können und auch
gleichzeitig beide Merkmale verifizierbar sind, ohne dass
sich beide Merkmale gegenseitig stören würden.
[0030] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung liegt die erste und/ oder die zweite Schicht
als eine Kunststoffschicht vor. Dies hat den Vorteil, dass
ein einfacher Schichtenaufbau vorgeschlagen wird, wel-
cher sich beispielsweise zuerst zusammenlaminieren
bzw. coextrudieren lässt und danach mittels eines Lasers
personalisieren lässt.
[0031] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist die mindestens eine erste Schicht
transparent ausgestaltet. Dies hat den Vorteil, dass wei-
tere optische Sicherheitsmerkmale in die Schichtenan-
ordnung bzw. in das Wertdokument eingebracht werden
können. Die erste Schicht kann somit eben auch als eine
Schutzschicht fungieren.
[0032] Die Aufgabe wird auch gelöst durch ein Wert-
dokument, aufweisend eine Schichtenanordnung, wie
sie bereits beschrieben wurde. Ein Wertdokument kann
insofern die Schichtenanordnung aufweisen, dass die
Schichtenanordnung an sich das Wertdokument dar-
stellt, ober aber auch dass weitere Schichten bereitge-
stellt werden, die mit der Schichtenanordnung untrenn-
bar verbunden werden. Bei dem Wertdokument kann es
sich um eine Chipkarte, eine Smartcard, ein Autorisie-
rungsdokument, ein Pass bzw. eine Passseite und eine
Banknote handeln. Der Fachmann erkennt hierbei wei-
tere Wertdokumente, welche mittels einer Schichtenan-
ordnung bereitgestellt werden können.
[0033] Die Aufgabe wird auch gelöst durch ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Wertdokuments bzw. ein Ver-
fahren zur Herstellung einer Schichtenanordnung für ein
Wertdokument.
[0034] Die Aufgabe wird auch gelöst durch eine ent-
sprechend eingerichtete Vorrichtung, welche die Schich-
tenanordnung bzw. das Wertdokument bereitstellt bzw.
das Verfahren betreibt und demgemäß analog ausge-
staltet ist.
[0035] Die Aufgabe wird auch gelöst durch ein Com-
puterprogrammprodukt mit Steuerbefehlen, welche das
vorgeschlagene Verfahren ausführen, wenn sie auf ei-
nem Computer zur Ausführung gebracht werden bzw.
welche die vorgeschlagene Vorrichtung betreiben.
[0036] Erfindungsgemäß ist es besonders vorteilhaft,
dass die strukturellen Merkmale der Schichtenanord-
nung in dem vorgeschlagenen Wertdokument umfasst
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sind. Insbesondere ist das Verfahren geeignet, die
Schichtenanordnung herzustellen bzw. das Wertdoku-
ment herzustellen. Dementsprechend ist auch die Vor-
richtung geeignet, die Schichtenanordnung bzw. das
Wertdokument herzustellen. Das Verfahren implemen-
tiert somit strukturelle Merkmale der Schichtenanord-
nung bzw. des Wertdokuments und ist geeignet, die Vor-
richtung zu betreiben. Die Vorrichtung ist wiederum ge-
eignet, das vorgeschlagene Verfahren auszuführen und
die Schichtenanordnung bzw. das Wertdokument bereit-
zustellen. Das Computerprogrammprodukt enthält Steu-
erbefehle, welche die vorgeschlagenen Verfahrens-
schritte nachbilden und ferner die strukturellen Einheiten
der vorgeschlagenen Vorrichtung ansteuern bzw. betrei-
ben.
[0037] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen werden
anhand der beigefügten Figuren näher erläutert. Es zei-
gen:

Fig. 1: ein Anwendungsbeispiel des vorgeschlage-
nen Verfahrens gemäß einem Aspekt der vor-
liegenden Erfindung;

Fig. 2: eine erfindungsgemäße Schichtenanordnung
für ein Wertdokument gemäß einem weiteren
Aspekt der vorliegenden Erfindung;

Fig. 3: eine weitere Schichtenanordnung gemäß ei-
nem weiteren Aspekt gemäß der vorliegenden
Erfindung;

Fig. 4: eine Schichtenanordnung mitsamt einem
Wertdokument gemäß einem Aspekt der vor-
liegenden Erfindung;

Fig. 5: die erste Schicht gemäß der erfindungsgemä-
ßen Schichtenanordnung;

Fig. 6: eine Vorrichtung zur Herstellung eines Wert-
dokuments bzw. einer Schichtenanordnung
gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung; und

Fig. 7: ein schematisches Ablaufdiagramm eines Ver-
fahrens zur Herstellung einer Schichtenanord-
nung bzw. eines Wertdokuments gemäß ei-
nem Aspekt der vorliegenden Erfindung.

[0038] Fig. 1 zeigt oben eine erste Schicht, welche
auch als Overlay bezeichnet werden kann. Die erste
Schicht oben besteht hierbei aus drei Teilschichten, wo-
bei die oberste Schicht eine Kunststoffschicht mit UV-
Blocker ist, darunter liegt eine fluoreszierende Kunst-
stoffschicht für die Laserpersonalisierung und darunter
wiederum liegt eine Kunststoffschicht mit UV-Blocker.
Erfindungsgemäß soll der Nachteil überwunden werden,
dass eine Kombination eines fluoreszierenden Sicher-
heitsmerkmals mit einer fluoreszierenden Personalisie-

rung schwierig ist bzw. lediglich mit hohem technischen
Aufwand machbar ist. Generell wäre hier eine UV-Per-
sonalisierung mittels eines Lasers möglich, wobei das
zusätzlich fluoreszierende Sicherheitsmerkmal nicht
sichtbar wäre, da der UV-Blocker keine UV-Strahlung
durchlässt.
[0039] Unter der oberen Schicht, welche aus drei Teil-
schichten zusammengesetzt ist, ist in der vorliegenden
Fig. 1 unten die zweite Schicht gezeigt, welche oben und
unten ein Overlay bzw. ein Standard-Overlay aufweist
und in der Mitte eine Kernschicht aufweist. Bei der Kern-
schicht handelt es sich um die zweite Schicht. Auf der
linken Seite in der zweiten Schicht ist ein zusätzliches
fluoreszierendes Sicherheitsmerkmal angeordnet.
[0040] Fig. 1 zeigt somit ein Anwendungsbeispiel, wo-
bei nunmehr die Aufgabenstellung besteht, dass in der
oberen, ersten Schicht die fluoreszierende Kunststoff-
schicht 3 derart freigelegt werden soll, dass ein Perso-
nalisierungsmerkmal entsteht. Hierzu ist der UV-Blocker
2 beispielsweise mittels eines Lasers abzutragen. Hier-
bei entsteht jedoch wiederum das Problem, dass die ers-
te Schicht, z.B. eine Overlayschicht, welche oben einge-
zeichnet ist, UV-Blocker aufweist. Somit würde das zu-
sätzliche fluoreszierende Sicherheitsmerkmal, welches
in der unteren, zweiten Schicht, z.B. eine Core-Schicht,
angeordnet ist, überdeckt werden.
[0041] Zur Lösung des Problems ist erfindungsgemäß
vorgesehen, dass die obere, erste Schicht 2 einen Be-
reich aufweist, der ohne UV-Blocker versehen ist. Dies
ist in der Fig. 2 gezeigt, wobei wiederum in der oberen
Darstellung gemäß Fig. 2 die erste Schicht 2 erfindungs-
gemäß dargestellt ist und unten die zweite erfindungs-
gemäße Schicht dargestellt wird. Die obere Schicht ist
somit eine Vergrößerung der unteren Overlayschicht. Er-
findungsgemäß ist es nunmehr vorteilhaft, dass in der
ersten Schicht, also vorliegend oben, ein Bereich vorge-
sehen ist, der durchlässig ist für ultraviolettes Licht, also
ein Bereich ohne UV-Blocker. Auf der rechten Seite in
der Kunststoffschicht ist ein Bereich mit UV-Blocker vor-
gesehen, also ein Bereich, der undurchlässig ist für ul-
traviolettes Licht. Auf der rechten Seite in der obersten
ersten Schicht ist eine fluoreszierende Kunststoffschicht
3 eingezeichnet, die für die Laserpersonalisierung vor-
gesehen ist. Darunter befindet sich wiederum der weitere
Teil der Kunststoffschicht mit UV-Blocker.
[0042] Wird nunmehr diese obere Schicht an der zwei-
ten Schicht oben und unten angeordnet, wie es im unte-
ren Bereich der Fig. 2 eingezeichnet ist, so ist es beson-
ders vorteilhaft, dass die Kunststoffschicht 1 ohne UV-
Blocker links über dem fluoreszierenden Sicherheits-
merkmal 4 angeordnet ist. Hingegen ist das Personali-
sierungsmerkmal auf der rechten Seite angeordnet und
weist hierbei eine Umgebung auf, die mit einem UV-Blo-
cker versehen ist.
[0043] Somit ist es erfindungsgemäß besonders vor-
teilhaft, dass der Schichtenaufbau im unteren Bereich
der Fig. 2 derart ausgebildet ist, dass die beiden ersten
Schichten, also die Overlayschicht oben und unten auf
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der linken Seite einen durchlässigen Bereich aufweisen,
so dass also das zusätzliche fluoreszierende Sicher-
heitsmerkmal 4 in der inneren Schicht links anregbar ist.
Auf der rechten Seite befindet sich das Personalisie-
rungsmerkmal, welches derart mittels der fluoreszieren-
den Kunststoffschicht rechts gebildet wird, dass die
Kunststoffschicht mit UV-Blocker oberhalb und unterhalb
der fluoreszierenden Kunststoffschicht abgetragen wird.
[0044] Erfindungsgemäß entstehen also zwei Merk-
male, wobei im unteren Bereich der Fig. 2 links in der
mittleren, also der zweiten Schicht, das Sicherheitsmerk-
mal erkennbar ist, und rechts in der ersten Schicht das
mittels eines Lasers freigelegte Personalisierungsmerk-
mal. Somit können also sowohl das Personalisierungs-
merkmal als auch das Sicherheitsmerkmal angeregt und
erkannt werden. Hierbei kann eine Ultraviolett-Strah-
lungsquelle vorgesehen sein, die Strahlung auf beiden
aufbringt. In der vorliegenden Fig. 2 wird also von oben
eine Strahlung auf die erste Schicht und die zweite
Schicht aufgebracht, derart, dass das zusätzliche fluo-
reszierende Sicherheitsmerkmal in der zweiten, also der
Mittelschicht, durchscheint und ferner auf der rechten
Seite in der ersten Schicht, also der Overlayschicht, das
Personalisierungsmerkmal erkennbar ist. Somit sind al-
so beide Merkmale erkennbar.
[0045] Fig. 3 zeigt einen weiteren vorteilhaften Folien-
aufbau bzw. eine Schichtenanordnung, wobei wiederum
oben eine Overlayschicht in Vergrößerung angezeigt
wird, welche im unteren Bereich der Fig. 3 oben und un-
ten an der mittleren Kernschicht angeordnet wird.
[0046] Die linke Seite der ersten Schicht, also oben,
ist wieder ohne UV-Blocker ausgestaltet und die rechte
Seite ist mit UV-Blocker ausgestaltet. Unter dem UV-Blo-
cker auf der rechten Seite befindet sich eine fluoreszie-
rende Kunststoffschicht, welche in der vorliegenden Fi-
gur rechts oben eingetragen ist. Wie ebenfalls rechts
oben in der vorliegenden Fig. 3 erkennbar ist, wird die
Kunststoffschicht mit dem UV-Blocker oben auf die erste
Schicht aufgetragen, so dass die erste Schicht einen Be-
reich umfasst, der UV-undurchlässig ist. Darunter ist die
fluoreszierende Kunststoffschicht, welche in der vorlie-
genden Figur von oben mittels eines Lasers teilweise
freigelegt wird. Durch dieses teilweise Freilegen entsteht
ein Muster, also ein Personalisierungsmerkmal.
[0047] Nunmehr wird diese Schicht, wie sie oben ein-
getragen ist, auf die Kernschicht aufgetragen, wie es in
der vorliegenden Fig. 3 unten eingetragen ist. Somit ist
im unteren Bereich der Fig. 3 eine Abfolge von erster
Schicht, also Overlay, einer Kernschicht, also einer zwei-
ten Schicht, und wiederum einer Overlayschicht, also ei-
ner ersten Schicht, gezeigt. Im unteren Bereich ist die
aufgedruckte undurchlässige Schicht nicht eingezeich-
net, da diese lediglich minimal aus der ersten Schicht
heraussteht. Vorteilhaft ist es, falls die aufgedruckte
Schicht eine Mindeststärke von 10 mm aufweist. Insge-
samt stellt sich der Vorteil ein, dass die Gestaltung der
UV-Blocker-Abdeckung zusätzlich variabel zur Persona-
lisierung ist.

[0048] Fig. 4 zeigt oben die erste Schicht, wobei auf
der rechten Seite eine Teilschicht eingearbeitet ist. Die
Teilschicht auf der rechten Seite ist derart angeordnet,
dass darunter und darüber eine Kunststoffschicht mit UV-
Blocker angeordnet ist. Die Teilschicht selbst liegt als
eine fluoreszierende Kunststoffschicht vor. Somit ist es
also möglich, die obere Kunststoffschicht mit UV-Blocker
auf der rechten Seite mittels eines Lasers abzutragen,
so dass wiederum ein Personalisierungsmerkmal ent-
steht. Auf der linken Seite ist in der oberen Schicht kein
UV-Blocker vorhanden, so dass ein darunterliegendes
Sicherheitsmerkmal ebenfalls anregbar ist. Somit kön-
nen wiederum sowohl ein Sicherheitsmerkmal als auch
ein Personalisierungsmerkmal geschaffen werden, wel-
che beide mittels ultraviolettem Licht anregbar sind.
[0049] Im unteren Bereich der vorliegenden Fig. 4 ist
ein fluoreszierendes Sicherheitsmerkmal unterhalb dem
Overlay eingezeichnet. Das Merkmal darf jedoch nicht
im Bereich der Kunststoffschicht angeordnet werden, in
dem der UV-Blocker platziert ist. Vorliegend kann es sich
beispielsweise bei dem rechten angezeichneten Ele-
ment um ein Sicherheitsmerkmal handeln, welches unter
einem durchlässigen Bereich angeordnet ist. Auf der
rechten Seite ist das Personalisierungsmerkmal zu er-
kennen, welches mittels einer Lasergravur in eine un-
durchlässige Schicht eingebracht wird, derart, dass das
darunterliegende fluoreszierende Material zum Vor-
schein kommt. In der vorliegenden Draufsicht kann also
eine Strahlung eingebracht werden, so dass sowohl das
Sicherheitsmerkmal unterhalb dem durchlässigen Be-
reich angeregt wird, wie auch auf der rechten Seite das
Personalisierungselement auf der rechten Seite in der
ersten Schicht. In Fig. 4 ist beispielsweise eine Karteno-
berfläche gezeigt, wobei es sich auch um eine Seite eines
Passbuches handeln kann.
[0050] Fig. 5 zeigt im oberen Bereich auf der linken
Seite einen Teil A und auf der rechten Seite einen Teil
B, also einen durchlässigen Bereich auf der linken Seite
und auf der rechten Seite einen undurchlässigen Be-
reich. Auf der rechten Seite kann der undurchlässige Be-
reich, also der Bereich mittels UV-Blocker, mittels eines
Lasers abgetragen werden, so dass sich ein Personali-
sierungsmerkmal derart einstellt, dass die fluoreszieren-
de Kunststoffschicht durchscheint.
[0051] Die transparenten Kunststoffschichten können
eine transparente, plane bzw. ebene Folie ergeben. Teil
A der Folie kann aus einer oder mehreren Schichten be-
stehen. Teil B der Folie besteht aus mindestens zwei
Schichten, wobei mindestens eine äußere Schicht den
UV-Blocker enthält und die andere den fluoreszierenden
Kunststoff. Die Schichten sind hier nicht abschließend
bezüglich ihrer Aufzählung zu verstehen, so dass weitere
Schichten hierbei angeordnet werden können.
[0052] Das Overlay kann eine Gesamtdicke von 30 mm
bis 800 mm haben. Die entsprechenden Schichten sollen
eine Dicke haben, die ein Durchdringen von UV-Strah-
lung ≤ 400 nm sicher verhindern, gleichzeitig aber eine
Zerstörung mittels Lasers, bei der Personalisierung, er-
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möglicht. Schichtstärken von 10-30 mm sind hierbei am
besten geeignet. Es sind auch dünnere bzw. dickere
Schichten möglich, indem man die Konzentration des
UV-Blockers verringert oder erhöht.
[0053] Im unteren Bereich der vorliegenden Fig. 5 ist
wiederum eine erste Schicht gezeigt, wobei auf der linken
Seite eine Kunststoffschicht ohne UV-Blocker, also eine
durchlässige Teilschicht bzw. ein Bereich angezeigt ist,
und auf der rechten Seite die fluoreszierende Kunststoff-
schicht. Somit ist es möglich, auch derart die erste
Schicht erfindungsgemäß bereitzustellen.
[0054] Bei dieser Variante handelt es sich um eine ein-
fache Streifenfolie, wobei der fluoreszierende Teil z. B.
mittels Siebdrucks mit einer UV-blockierenden Farbe be-
druckt werden kann. Das Overlay kann eine Gesamtdi-
cke von 30 mm bis 800 mm haben.
[0055] Fig. 6 zeigt eine Vorrichtung zur Bereitstellung
bzw. Herstellung des Schichtenmodells oder des Wert-
dokuments. Vorliegend ist ein Coextruder gezeigt, der
im oberen Bereich drei Zuführungen vorsieht, wobei auf
der linken Seite der durchlässige Bereich und auf der
rechten Seite der undurchlässige Bereich mittels Coex-
trusion bereitgestellt werden kann. Dies kann beispiels-
weise mittels Aufschmelzens eines Granulats erfolgen,
welches anschließend durch die Düse gedrückt wird. So-
mit entsteht, wie in der vorliegenden Figur unten einge-
zeichnet ist, ein Overlay im Querschnitt. Hierbei ist wie-
derum links eine Kunststoffschicht ohne UV-Blocker ein-
gezeichnet, und auf der rechten Seite eine Abfolge einer
Kunststoffschicht mit UV-Blocker, einer fluoreszierenden
Kunststoffschicht und einer Kunststoffschicht mit UV-
Blocker eingezeichnet. Somit wird also das entsprechen-
de Schichtenmodell mittels Coextrusion bereitgestellt.
[0056] Fig. 7 zeigt ein schematisches Ablaufdiagramm
eines Verfahrens zur Herstellung eines Wertdokuments
bzw. einer Schichtenanordnung mit sowohl einem Per-
sonalisierungsmerkmal als auch einem Sicherheits-
merkmal, welche optisch von außerhalb des Wertdoku-
ments anregbar sind, aufweisend ein Bereitstellen 100
mindestens einer ersten Schicht zur Aufnahme des Per-
sonalisierungsmerkmals, welche einen ersten Bereich
aufweist, der bezüglich einem Wellenlängenbereich ei-
ner elektromagnetischen Strahlung durchlässig ist und
einem zweiten Bereich, der bezüglich dem Wellenlän-
genbereich der elektromagnetischen Strahlung undurch-
lässig ist, sowie ein Bereitstellen 101 einer zweiten
Schicht, welche von der mindestens einen ersten Schicht
beschichtet wird 102, wobei an dem durchlässigen Be-
reich der mindestens einen ersten Schicht ein Sicher-
heitsmerkmal in der zweiten Schicht angeordnet wird
103, welches in dem Wellenlängenbereich der elektro-
magnetischen Strahlung anregbar ist. Hierbei erkennt
der Fachmann, dass die einzelnen Verfahrensschritte
iterativ und/oder in anderer Reihenfolge ausgeführt wer-
den können. Teilweise sind hierbei ebenso Unterschritte
vorzusehen. Die Vorrichtung ist dem Verfahren analog
ausgestaltet.

Bezugszeichenliste

[0057]

1 Kunststoffschicht ohne UV-Blocker
2 Kunststoffschicht mit UV-Blocker
3 Fluoreszierende Kunststoffschicht
4 Zusätzlich fluoreszierendes Sicherheitsmerkmal

Patentansprüche

1. Schichtenanordnung zur Herstellung eines Wertdo-
kuments mit sowohl einem Personalisierungsmerk-
mal als auch einem Sicherheitsmerkmal, welche op-
tisch von außerhalb des Wertdokuments anregbar
sind, aufweisend:

- mindestens eine erste Schicht zur Aufnahme
des Personalisierungsmerkmals, welche einen
ersten Bereich aufweist, der bezüglich einem
Wellenlängenbereich einer elektromagneti-
schen Strahlung durchlässig ist und einem zwei-
ten Bereich der bezüglich dem Wellenlängen-
bereich der elektromagnetischen Strahlung un-
durchlässig ist; und
- eine zweite Schicht, welche von der mindes-
tens einen ersten Schicht beschichtet ist, wobei
an dem durchlässigen Bereich der mindestens
einen ersten Schicht ein Sicherheitsmerkmal in
der zweiten Schicht angeordnet ist, welches in
dem Wellenlängenbereich der elektromagneti-
schen Strahlung anregbar ist.

2. Schichtenanordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine erste
Schicht eine Teilschicht aufweist, welche in dem
Wellenlängenbereich der elektromagnetischen
Strahlung anregbar ist.

3. Schichtenanordnung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die mindestens eine
erste Schicht eine weitere undurchlässige Schicht
aufweist.

4. Schichtenanordnung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die weitere undurchlässige
Schicht auf die mindestens eine erste Schicht auf-
gedruckt ist.

5. Schichtenanordnung nach einem Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens
eine erste Schicht und die weitere undurchlässige
Schicht eine im Wesentlichen ebene Schicht erge-
ben.

6. Schichtenanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
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die mindestens eine erste Schicht das Personalisie-
rungsmerkmal in Form einer Lasergravur aufweist.

7. Schichtenanordnung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lasergravur die mindes-
tens eine erste Schicht derart entfernt, dass ein sich
darunter befindliches anregbares Material in Form
eines Musters der Lasergravur freigelegt ist.

8. Schichtenanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die elektromagnetischen Strahlung als Ultraviolett-
strahlung vorliegt.

9. Schichtenanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
sowohl das Personalisierungsmerkmal als auch das
Sicherheitsmerkmal mittels eines fluoreszierenden
Materials gebildet sind.

10. Schichtenanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste und/ oder die zweite Schicht als eine Kunst-
stoffschicht vorliegt.

11. Schichtenanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine erste Schicht transparent aus-
gestaltet ist.

12. Wertdokument aufweisend eine Schichtenanord-
nung nach einem der Ansprüche 1 bis 11.

13. Verfahren zur Herstellung eines Wertdokuments mit
sowohl einem Personalisierungsmerkmal als auch
einem Sicherheitsmerkmal, welche optisch von au-
ßerhalb des Wertdokuments anregbar sind, aufwei-
send:

- Bereitstellen (100) mindestens einer ersten
Schicht zur Aufnahme des Personalisierungs-
merkmals, welche einen ersten Bereich auf-
weist, der bezüglich einem Wellenlängenbe-
reich einer elektromagnetischen Strahlung
durchlässig ist und einem zweiten Bereich der
bezüglich dem Wellenlängenbereich der elek-
tromagnetischen Strahlung undurchlässig ist;
und
- Bereitstellen (101) einer zweiten Schicht, wel-
che von der mindestens einen ersten Schicht
beschichtet wird (102), wobei an dem durchläs-
sigen Bereich der mindestens einen ersten
Schicht ein Sicherheitsmerkmal in der zweiten
Schicht angeordnet wird (103), welches in dem
Wellenlängenbereich der elektromagnetischen
Strahlung anregbar ist.

14. Vorrichtung zur Herstellung eines Wertdokuments

mit sowohl einem Personalisierungsmerkmal als
auch einem Sicherheitsmerkmal, welche optisch von
außerhalb des Wertdokuments anregbar sind, auf-
weisend:

- eine Einrichtung eingerichtet zum Bereitstellen
(100) mindestens einer ersten Schicht zur Auf-
nahme des Personalisierungsmerkmals, wel-
che einen ersten Bereich aufweist, der bezüg-
lich einem Wellenlängenbereich einer elektro-
magnetischen Strahlung durchlässig ist und ei-
nem zweiten Bereich der bezüglich dem Wel-
lenlängenbereich der elektromagnetischen
Strahlung undurchlässig ist; und
- eine weitere Einrichtung eingerichtet zum Be-
reitstellen (101) einer zweiten Schicht, welche
von der mindestens einen ersten Schicht be-
schichtet wird (102), wobei an dem durchlässi-
gen Bereich der mindestens einen ersten
Schicht ein Sicherheitsmerkmal in der zweiten
Schicht angeordnet wird (103), welches in dem
Wellenlängenbereich der elektromagnetischen
Strahlung anregbar ist.

15. Computerprogrammprodukt mit Steuerbefehlen,
welche das Verfahren gemäß Anspruch 13 ausfüh-
ren, wenn sie auf einem Computer zur Ausführung
gebracht werden.
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